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setzliche Anforderungen wohl durchdacht
sein müssen.

Meine Damen und Herren,
die Mediationsrichtlinie ist bis zum 20. Mai
2011 in nationales Recht umzusetzen. In
diesem Zusammenhang wird auch von In-
teresse sein, wie die übrigen Mitgliedstaa-
ten die Mediationsrichtlinie umsetzen wer-
den.

Das Bundesministerium der Justiz
möchte jedoch noch einen Schritt weiterge-
hen: Um einen möglichst umfassenden
Blick über die Landesgrenzen zu ermögli-
chen, wurde das Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privat-
recht in Hamburg beauftragt, eine rechts-
vergleichende Untersuchung zum Thema
„Das Recht der Mediation im internationa-

len Vergleich“ zu erstellen. Das Gutachten
ist seit kurzem im Buchhandel erhältlich.
Jedem, der sich mit dem Thema Mediation
vertieft befassen möchte, ist dieses Werk zu
empfehlen.

Soweit ersichtlich, liegt uns damit zum
ersten Mal ein weltumspannender Rechts-
vergleich vor. Von Europa über die USA bis
Australien und China werden die unter-
schiedlichsten Rechtssysteme beleuchtet,
so dass die verschiedenen Regelungsmo-
delle und die Praxis der Mediation analy-
siert und verglichen werden können. Die
Herausgeber, Herr Professor Hopt und Herr
Doktor Steffek verdienen für diese Leistung
Anerkennung und Lob.

Meine Damen und Herren,
ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende

unserer Überlegungen zu einem Ergebnis
gelangen, das die Mediation auf eine
sichere Grundlage stellen wird. Neben den
gesetzlichen Rahmenbedingungen bedarf
es dazu eines Bewusstseinswandels in der
Gesellschaft und bei den in der Rechtspfle-
ge tätigen Berufsgruppen. Ich bin mir si-
cher, dass wir durch die heutige Tagung
diesem Ziel ein gutes Stück näher kommen
werden.

Mir bleibt, Ihnen weiter spannende
Vorträge und einen interessanten Ta-
gungsverlauf zu wünschen. Vielen Dank!

Marie Luise Graf-Schlicker
Ministerialdirektorin, Leiterin der 
Abteilung Rechtspflege im Bundes-
ministerium der Justiz

Anton Hütter

Zuerst der Dialog und dann der Masterplan
– Kooperative Gemeindeentwicklung am Beispiel Vaterstetten – 

In diesem Beitrag wird die Bearbeitung ei-
nes Konfliktes in einer oberbayrischen Ge-
meinde dargestellt. Fragen der Gemeinde-
entwicklung im Allgemeinen und der Erwei-
terung des Siedlungsgebietes im Speziellen
führten dort zu lebhaften Auseinanderset-
zungen. Ein zu diesen Fragen durchgeführ-
ter Bürgerentscheid brachte nur eine hauch-
dünne Mehrheit für eine Seite und daher
auch keine wirkliche Klärung der Situation.
Die Gemeinde entschied sich daraufhin, den
Konflikt mit einem maßgeschneiderten Ver-
fahren (Elemente der Mediation wurden
mit Elementen der strategischen Planung
kombiniert) auf konstruktive und für alle
Beteiligten befriedigende Weise zu bearbei-
ten.

A. Ausgangssituation

Vaterstetten ist die größte Ge-
meinde im oberbayrischen
Landkreis Ebersberg mit über
22.000 Einwohnern. Die Ge-
meinde ist gut mit Infrastruk-
tur ausgestattet (3 Horte, 10
Kindergärten, 8 Schulen, Hal-
lenbad, Sportzentrum, 3 Al-
ten- und Pflegeheime etc.).
Im Jahr 2004 wurde eine Dis-
kussion über die Zukunft von Vaterstetten

geführt, die Strukturprobleme vor allem im
finanziellen und demografischen Bereich
aufzeigte (Abbildung 1).

Abb. 1: Strukturprobleme im Überblick

Um in dieser Situation handlungsfähig zu
bleiben, wurde von der Gemeinde (vor al-

lem getragen von der Mehr-
heitsfraktion des Gemeinde-
rates) das Projekt „Initiative
Zukunft Planen (IZP)“ ausge-
arbeitet und im März 2005 der
Bevölkerung präsentiert. Im
Einzelnen ging es dabei um
folgendes Vorhaben:
– Verkauf eines gemeindeei-

genen Grundstücks mit ca.
75.000 m2. Durch diesen
Verkauf und durch die
Baulandentwicklung der

weiteren IZP-Flächen würde die Ge-

meinde nach vorsichtigen Schätzungen
einen Erlös von ca. 26 Mio. € erzielen.

– Dieser Betrag würde zur schuldenfreien
Finanzierung von Zukunftsprojekten
(Veranstaltungszentrum, Sportflächen-
erweiterung, Volkshochschulgebäude,
Erweiterung der schulischen Infra-
struktur, Verkehrsberuhigung etc.) und
zum Abbau bestehender Schulden
(Zinsersparnisse für die Zukunft) und
zur Rücklagenbildung verwendet wer-
den.

– Geplant war ein Masterplan für ein Bau-
projekt mit in Summe ca. 250.000 m2

Bauland. Dadurch würde die Gemeinde
um ca. 1.700 neue Einwohner erweitert
werden.

Bereits im Juni 2005 gab es daraufhin die
Gründungsversammlung einer Bürgerini-
tiative, die sich vehement gegen das Projekt
aussprach. An der Gründungsversamm-
lung nahmen ca. 120 Personen teil. Die
Auseinandersetzung wurde über die Medi-
en, mit Postwurfsendungen, aber auch mit
öffentlichen Aktionen teilweise sehr heftig
geführt. Im Wesentlichen wurden sechs
Gründe angeführt, warum die Bürger-
initiative das Projekt ablehnt:

– Es sind mehr als 3.000 zusätzliche Auto-
bewegungen täglich zu erwarten.

Anton Hütter
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